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Rechtsgrundlage Beschluss zur Aufstellung

Kleve, den

Die Bürgermeisterin

(Northing)

Beschluss als Satzung Bekanntmachung

Bebauungsplan

STADT  KLEVE

Bebauungsplan Nr. 1-323-0

    Ausfertigung (bei Rechtskraft)

Gemarkung: Kleve

Flur: 44 / 45

Maßstab: 1 : 1.000
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Geobasisdaten: Kreis Kleve (2017)
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Kartenmaterial:

Die ortsübliche Bekanntmachung über den

Satzungsbeschluss  durch den Rat der Stadt Kleve

einschließlich des Hinweises gem. § 10 Abs. 3

BauGB ist am             erfolgt.

Dieser Bebauungsplan ist vom Rat der Stadt Kleve in

seiner Sitzung am                      gem. § 10 Abs. 1 BauGB

als Satzung mit Begründung gem. § 9 Abs. 8 BauGB

beschlossen worden.

Nach ortsüblicher Bekanntmachung konnte sich die

Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB vom     bis

einschließlich unterrichten und äußern.

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden

gem. § 4 Abs. 1 BauGB mit dem Schreiben vom

um Stellungnahme gebeten.

Nach ortsüblicher Bekanntmachung konnte sich die Öffentlichkeit

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom       bis                       einschließlich

unterrichten und äußern.

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden

gem. § 4 Abs. 2 BauGB mit dem Schreiben vom             um

Stellungnahme gebeten.

Dieser Bebauungsplan ist aufgestellt nach folgenden

Vorschriften:

Baugesetzbuch

Baugesetzbuch (BauGB) in der derzeit gültigen

Fassung.

Baunutzungsverordnung

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke

(Baunutzungsverordnung-BauNVO) in der derzeit

gültigen Fassung.

Planzeichenverordnung

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne

sowie über die Darstellung des Planinhalts

in der derzeit gültigen Fassung

Bauordnung

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen

(Landesbauordnung-BauO NRW) in der derzeit

gültigen Fassung.

Gemeindeordnung

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen

(GO NRW) in der derzeit gültigen Fassung.

Bekanntmachungsverordnung

Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von

kommunalem Ortsrecht (Bekannmachungsverordnung-

BekanntmVO) in der derzeit gültigen Fassung.

Abstandserlass

Abstände zwischen Industrie- bzw. Gewerbegebieten

und Wohngebieten im Rahmen der Bauleitplanung und

sonstige für den Immissionsschutz bedeutsame

Abstände (Abstandserlass) in der derzeit gültigen

Fassung.

Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplans sind die

entgegenstehenden Festsetzungen der für das

Plangebiet bisher gültigen Festsetzungen

aufgehoben.

Im Insbesonderen treten die Festsetzungen

(auch Teile) der folgenden, rechtskräftigen

Bebauungspläne außer Kraft:

-Bebauungsplan Nr.: X-XXX-X

-Bebauungsplan Nr.: X-XXX-X

...

Dieser Bebauungsplan ist gemäß § 2 (1) BauGB

durch Beschluss des Rates der Stadt Kleve

vom                               aufgestellt worden.

Die ortsübliche Bekanntmachung des

Aufstellungsbeschlusses  erfolgte am                .

Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 u. § 4 Abs. 1 BauGB Beteiligung gem. § 3 Abs. 2 u. § 4 Abs. 2 BauGB

Hinweise

1. Das Plangebiet ist der Erdbebenzone / geologischen Untergrundklasse 0 / S

zugeordnet. Innerhalb der Erdbebenzone 0 müssen gemäß DIN 4149 für übliche

Hochbauten keine besonderen Maßnahmen hinsichtlich potentieller

Erdbebenwirkungen ergriffen werden. Es wird jedoch empfohlen, für Bauwerke der

Bedeutungskategorien III und IV entsprechend den Regelungen nach Erdbebenzone

1 zu verfahren

2. Das Bebauungsplangebiet liegt innerhalb eines Bombenabwurf- und Kampfgebiets,

weshalb die Existenz von Kampfmitteln nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann.

Es wird eine geophysikalische Untersuchung der Kampfmittel bzw.

Militäreinrichtungen sowie der zu überbauenden Fläche empfohlen. Zur genauen

Festlegung des weiteren Vorgehens wird um ein Ortstermin mit allen Beteiligten

gebeten. Erdarbeiten sind mit entsprechender Vorsicht durchzuführen. Bei

Aushubarbeiten mittels Erdbaumaschinen wird eine sichtliche Abtragung um ca. 50

cm sowie eine Betrachtung des Erdreichs hinsichtlich Veränderungen z.B.

Verfärbungen empfohlen. Generell sind Bauarbeiten sofort einzustellen, sofern

Kampfmittel gefunden werden und die zuständige Ordnungsbehörde ist umgehend

zu verständigen.

3. Sollten im Rahmen von Erarbeiten Bodendenkmäler zutage treten, so wird nach den

Bestimmungen der §§15 und 16 Denkmalschutzgesetz NW (DSchG NW) verfahren.

4. Zugänge und Zufahrten sind so anzulegen, dass von diesen Flächen kein Wasser

auf die öffentliche Verkehrsfläche gelangen kann. Garagen sind so anzuordnen,

dass ein Abstellen von Fahrzeugen vor diesen (z .B. zum Öffnen der Tore) ohne

Behinderung des Straßenverkehrs und des Rad- und Fußverkehrs möglich istund

vorhandene Straßenbäume erhalten können.

5. Die DIN 18920 "Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen

bei Baumaßnahmen" sowie die Richtlinien für die Anlagen von Straßen - Teil 4

(RAS-LP 4) können bei der Stradt Kleve, Fachbereich Planen und Bauen,

eingesehen werden.

6. Das Bebauungsplangebiet liegt im potenziellen natürlichen

Überschwemmungsgebiet des Rheins. Bauherren und Grundstückeigentümer

werden darauf hingewiesen, dass über den vom Deichverband geschaffenen

Hochwasserschutz hinaus, Maßnahmen gegen Hochwasser und Qualmwasser

sowie gegen auftretende hohe Grundwasserstände in eigener Verantwortung zu

treffen sind und die Stadt Kleve für eventuelle Schäden nicht haftbar gemacht

werden kann.

7. Wenn bauliche Anlagen einschl. untergeordnete Gebäudeteile eine Höhe von 30m

überschreiten, ist vor Erteilung einer Baugenehmigung die Beteiligung des

Bundesamts für Infastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr

notwenig.

8. Das Vergnügungsstättenkonzept, welches der Rat der Stadt Kleve am 22.05.2013

als städtebauliches Entwicklungskonzept beschlossen hat, ist Bestandteil des

Bebauungsplans. Das Gutachten kann bei der Stadt Kleve, Fachbereich Planen und

Bauen eingesehen bzw. angefordert werden.

9. Das Einzelhandelskonzept der Stadt Kleve, erstellt im Dezember 2013 durch die

BBE Handelsberatung GmbH, vom Rat der Stadt Kleve als städtebauliches

Entwicklungskonzept am 12.02.2014 beschlossen, ist Bestandteil des

Bebauungsplans. Das Gutachten kann bei der Stadt Kleve, Fachbereich Planen und

Bauen eingesehen bzw. angefordert werden.

Zur vervielfältigung freigegeben durch Verfügung der Kreisverwaltung Kleve                                                                                       -unbestimmter Maßstab-

15.

15.12.

15.13.

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung der für den baulichen Nutzen vorgesehenen Flächen, deren Böden

erheblich mit umweltgefährdeten Stoffen belastet sind Umgrenzung der Flächen,

deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind

(§ 5 Abs.3 Nr.3 und Abs.4 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches (§ 9 Abs.7 BauGB)

Legende
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